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Anlage 1 

 

Versicherungsbedingungen zur Haushaltsschutz - Garantieverlängerung 

 

1. Beginn und Ablauf der Garantieverlängerung 

Hersteller bringen ihre Neu-Produkte zum Teil mit einer Herstellergarantie in 

den Verkehr. Für Neu-Produkte, bei denen eine Herstellergarantie über 

mindestens 12, aber maximal 36 Monate besteht, verlängert sich diese 

Garantie im Rahmen und Umfang dieser Versicherungsbedingungen um 24 

Monate. Die Verlängerung der Garantie durch den Versicherer erfolgt in 

unmittelbarem Anschluss an die Herstellergarantie. Wird die Garantie nicht 

vom Hersteller, sondern von anderen natürlichen oder juristischen Personen 

ausgesprochen (z. B. Händler, Importeur), so ist keine Garantieverlängerung 

möglich. Auch werden Garantien für gebrauchte Produkte nicht verlängert. 

 

2. Versicherte Sachen 

Versichert sind - sofern alle Voraussetzungen gemäß Ziffer 2.1 erfüllt werden 

- alle handelsüblichen Elektrogeräte mit Ausnahme von Handys und 

Smartphones. Diese Geräte müssen beim Kauf neu und unverändert sowie 

ihrer Art nach gewöhnlich für den privaten Gebrauch bestimmt sein und 

hierzu auch hauptsächlich verwendet werden. 

2.1 Damit die o. g. Sachen eine Garantieverlängerung erhalten, muss 

• der Artikel in Deutschland gekauft worden sein, 

• eine Registrierung des Gerätes innerhalb von 90 Tagen nach Kaufdatum 

beim Schutzengel Plus-Service-Center oder über das Online Portal der 

SW SG unter www.stadtwerke-solingen.de erfolgen. 

 

3. Versicherte Schäden 

Versicherungsschutz besteht für Schäden, die nachweislich durch Material- 

oder Fabrikationsfehler des Herstellers entstanden sind. Art und Umfang des 

Versicherungsschutzes richten sich nach den Garantiebestimmungen des 

Herstellers mit der Einschränkung der in Ziffer 4 dieser 

Versicherungsbedingungen genannten Ausschlüsse. 

 

4. Ausschlüsse 

Keine Entschädigung leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf andere 

mitwirkende Ursachen für Schäden bzw. Kosten für: 

a) Installations-, Wartungs-, Einstellungs- oder Änderungskosten; 

b) Software; 

c) Reinigungskosten (z. B. für Wasch- und Spülmaschinenfilter, 

Waschmittelschubladen); 

d) Schäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen (z. B. 

zur Inbetriebnahme, Wartung, Installation); 

e) die Beseitigung von Verstopfungen (hiervon ausgenommen sind 

Verstopfungen im Kühlungssystem von Kühlanlagen); 

f) Ein- und Ausbaukosten (z. B. bei Untertischgeräten); 

g) Korrosions- und Korrosionsfolgeschäden; 

h) Betriebs- und Inspektionskosten; 

i) Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Brennstoffe, Filtermassen- und -einsätze, 

Kühl-, Reinigungs- und Schmiermittel sowie Öle); 

j) Werkzeuge aller Art (z. B. Bohrer, Messer, Sägeblätter, Zähne, Schneiden 

und Schleifscheiben); 

k) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Geräte 

erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen (z. B. 

Glühbirnen, Batterien, Sicherungen); 

l) Schäden, die in den Rahmen der Produkthaftung des Herstellers oder eines 

Produktrückrufes fallen; 

m) soweit, ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, ein Dritter als Lieferant 

(Hersteller oder Händler) oder Werkunternehmer einzutreten hat. 

 

 

 

 

 

 

5. Versicherungssumme, Selbstbehalt 

5.1 Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer die notwendigen 

Reparaturkosten im Rahmen der Originalgarantiebedingungen auf das beim 

Schutzengel Plus-Service-Center hinterlegtem Konto. Ist eine Reparatur nicht 

mehr wirtschaftlich, d. h. übersteigt sie die Kosten für ein neues Produkt 

gleicher Art und Güte, so werden die Kosten für eine Neuanschaffung 

übernommen. Nicht ersetzt werden Wertminderungen und 

Vermögensfolgeschäden. Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall 

beträgt 2.000,00 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 

eines Versicherungsjahres beträgt 20.000,00 EUR je versicherte 

Haushaltsschutz-Mitgliedschaft. 

5.2 Der Selbstbehalt je Schadenfall beträgt 10 % pro Schadenfall, jedoch 

mindestens 35,00 EUR und wird vom Versicherer einbehalten. 

 

6. Obliegenheiten im Versicherungsfall 

6.1 Die versicherte Person ist verpflichtet, 

• den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten zu 

vermeiden; 

• den Schaden unverzüglich dem Schutzengel Plus-Service-Center 

anzuzeigen; 

• das Schadenereignis und den Schadenumfang auf dem vom Schutzengel 

Plus-Service-Center zugesandten Schadenformular darzulegen und 

nachzuweisen sowie dem Versicherer jede der Sache dienende Auskunft 

zu erteilen. Dem Schadenformular sind die Originalbelege, die 

Kaufquittung (bei Barzahlung), der Kartenzahlungsbeleg, der 

Kontoauszug (bei Kartenzahlung) der entsprechenden Buchung, der 

Original-Garantieschein, die Registrierungsbestätigung sowie ein 

Kostenvoranschlag für die Reparatur von einem zuständigen 

Kundendienst des Herstellers beizufügen und  

• soweit es erforderlich ist, auf eigene Kosten einen beschädigten Artikel 

zur Überprüfung einzusenden. 

6.2 Wird eine dieser Obliegenheiten gemäß Ziffer 6.1 vorsätzlich verletzt, 

verliert die versicherte Person den Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 

Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 

in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten Person 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, 

dass sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 

Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch 

bestehen, wenn die versicherte Person nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 

Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn die 

versicherte Person die Obliegenheit arglistig verletzt hat. Bei vorsätzlicher 

Verletzung behält die versicherte Person in diesen Fällen den 

Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, 

die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn die 

versicherte Person kein erhebliches Verschulden trifft. 

 


